
gemeinsamen Aktionen der friedliebenden Bevölkerung 
gegen die Remilitarisierungs- und Atomkriegspolitik 
der Adenauer-Regierung als eine Tätigkeit zu bezeich
nen, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
richtet.

Ganz offen erklärte es das Gericht als staatsgefähr
dend, daß es das Friedenskomitee als seine Aufgabe 
betrachtet hat, „den aktiven Friedenskampf in' den Be
trieben, Häfen, Städten und Dörfern zu organisieren“.

Auf der gleichen Linie liegt es, wenn die mündliche 
Urteilsbegründung die Unterschriftensammlung für den 
Stockholmer und Berliner Appell zur Achtung der 
Atomwaffen, die Unterstützung der Volksbefragungs
aktionen gegen die Remilitarisierung und atomare Auf
rüstung der Bundesrepublik als „Beweis“ für die be
hauptete Staatsgefährdung anführt.

Pastor Oberhof wurde z. B. vorgeworfen, er habe er
klärt, „es genüge nicht, für den Frieden zu beten, heute 
muß man für den Frieden kämpfen“.

Besonders hervorgehoben werden schließlich auch die 
Bemühungen des Friedenskomitees, alle Schichten der 
Bevölkerung für den Kampf um die Erhaltung und 
Sicherung des Friedens zu gewinnen.

Im gleichen Zusammenhang wird sogar die Organisie
rung von Reisen in andere Länder, besonders in die 
UdSSR, CSR und auch in die DEfR diskriminiert, „weil 
diese verstärkten Umfang annimmt und mit ihr ver
sucht wird, eine möglichst politische Breitenwirkung zu 
erzielen“. Damit wird das Streben des Friedens
komitees der Bundesrepublik nach Herstellung freund
schaftlicher Beziehungen mit den Völkern der sozia
listischen Staaten unter Strafe gestellt.

Allein dieses Streben des westdeutschen Friedens
komitees und seiner Repräsentanten ist es, das das 
Urteil seinem Strafausspruch zugrunde legt. Das macht 
deutlich: Es geht den herrschenden Kreisen Bonns dar
um, den Kampf der Friedenskräfte um die Verwirk
lichung des Selbstbestimmungsrechts des deutschen 
Volkes, d. h. um das demokratische Recht, die Vorberei
tung eines Krieges und den Krieg selbst unter allen 
Umständen zu verhindern und zu verbieten. Um dieses 
Ziel zu erreichen, soll jede ernsthafte Opposition gegen 
die aggressive Atomkriegspolitik der Adenauer-Regie
rung verboten, unterdrückt und mundtot gemacht 
werden.

II
Mit der Tatsache, daß im Düsseldorfer Urteil die 

Lebensinteressen aller friedliebenden Menschen als 
„verfassungswidrig“ hingestellt wurden, dokumentieren 
seine Verfasser zugleich das ganze Ausmaß der Isolie
rung und damit die Schwäche, in der sie und ihre 
geistigen Väter und Hintermänner sich befinden. Aus 
der „Sachverhaltsschilderung“ des Urteils spricht die 
Furcht vor der zunehmenden Erkenntnis in der west
deutschen Bevölkerung, daß allein die gemeinsame 
demokratische Aktion aller friedliebenden Kräfte den 
friedensgefährdenden Plänen der Adenauer-Regierung 
Einhalt gebieten und den Willen des Volkes nach Frie
den, Koexistenz und Verständigung zum obersten Ge
setz erheben kann und wird. In einer solchen Entwick
lung aber sehen die Beherrscher des Bonner Staates und 
seiner Justiz eine tödliche Gefahr für ihre Politik. Des
halb greifen sie zu einem Trick: Sie setzen ihre Atom
kriegspolitik gleich mit der „verfassungsmäßigen Ord
nung der Bundesrepublik“. Alle gegen ihre Politik 
gerichteten Handlungen werden, weil sie im Gegensatz 
zu den Interessen der Militaristen, Revanchisten und 
der Imperialisten stehen, als „verfassungswidrig“ be
zeichnet.

Das Bewußtsein ihrer eigenen Schwäche gebot aber 
den Urhebern des Verfahrens, ihren Anschlag auf den 
Frieden nach Möglichkeit vor dem Volk zu verbergen.

Eine offene Darlegung ihrer Absicht, das Eintreten für 
eine Friedenspolitik als verfassungsfeindlich zu erklä
ren, würde — dessen sind sich die Bonner Machthaber 
bewußt — ihren eigenen Untergang beschleunigen. 
Eben deshalb kleiden sie ihre politische Aktion nach 
dem „bewährten Vorbild“ vergangener Musterprozesse 
in die Form eines gerichtlichen Strafverfahrens. Sie 
hofften, unter dieser Form den wahren Inhalt ver
bergen, die patriotischen Taten der angeklagten 
Friedenskämpfer als kriminell und deshalb ver
achtungswürdig diffamieren und alle Gegner ihrer 
aggressiven Politik abschrecken zu können.

Diesem Ziel diente auch die Verweisung der Ver
fahren vom Bundesgerichtshof an die Sonderstraf
kammer nach Düsseldorf. Hier, fern von dem im Blick
punkt der Öffentlichkeit stehenden 3. Politischen Straf
senat des Bundesgerichtshofs, sollte das Verfahren ohne 
Aufsehen und schnell abgeschlossen werden. Ein offen
bar von zentraler Stelle inspirierter Versuch der offi
ziellen Presse, den Prozeß totzuschweigen, ordnet sich 
in diese Taktik ein.

Die Düsseldorfer Richter standen vor der unlösbaren 
Aufgabe, das Eintreten für den Frieden, die friedliche 
Koexistenz und die Verständigung für strafbar zu er
klären und zugleich diese Tatsache zu verschleiern. Sie 
hofften offenbar, diese Aufgabe durch die getreue 
Übernahme der von der politischen Sonderstrafjustiz in 
den vergangenen Jahren entwickelten und von den 
Parolen des Antikommunismus getragenen Gesinnungs
konstruktion lösen zu können. So läßt dann die ge
samte Urteilsbegründung das Bemühen erkennen, die 
wahren, in der Öffentlichkeit bekannten Bestrebungen 
der Friedensbewegung zu leugnen und dem Friedens
komitee der Bundesrepublik „hintergründige Absichten“ 
zu unterschieben, die seinen Zielen und seiner Tätigkeit 
direkt widersprechen.

Der friedliebenden Öffentlichkeit soll also weis
gemacht werden, daß quasi das Friedenskomitee und 
nicht die von ihm bekämpfte aggressive Politik der 
Adenauer-Regierung den Frieden gefährde. Jeder Ver
such, diese ungeheuerliche Unterstellung zu „begrün
den“, muß schon von der Sache her zwangsläufig schei
tern. Man kann eine Bewegung, die in den vergangenen 
zehn Jahren ihres Bestehens alle ihre Kräfte für die 
Erhaltung und Sicherung des Friedens eingesetzt hat 
und deren Prinzipien und Ziele heute überall in der 
Welt von den Völkern als richtig erkannt sind und sich 
auch in den internationalen Beziehungen zwischen den 
sozialistischen und kapitalistischen Staaten durchzu
setzen beginnen, nicht als „friedensgefährdend“ be
zeichnen, ohne sich selbst als wahrer Feind des Frie
dens zu entlarven. So liegt es nicht etwa an der 
„Ungewandtheit“ des Gerichts, sondern im Wesen der 
Sache, wenn das Urteil den friedensfeindlichen Charak
ter der Konstruktionen der westdeutschen Gesinnungs
justiz in einem bisher kaum gekannten Maße verdeut
licht.

Der Gerichtsvorsitzende leitete’ die behauptete Ver
fassungswidrigkeit des Friedenskomitees in der münd
lichen Urteilsbegründung allein aus der Feststellung ab, 
daß „alles, was sie (das Friedenskomitee und die An
geklagten — d. Verf.) sagten und schrieben, so vor
behaltlos einseitig war“.

Nun waren — wie die in der mündlichen Urteils
begründung selbst zitierten Dokumente beweisen — 
Ziele und Tätigkeit des Friedenskomitees tatsächlich 
vorbehaltlos auf die Erhaltung und Sicherung des Frie
dens gerichtet. Deshalb bekämpfte das Friedenskomitee 
die aggressive Politik der Bonner Regierung, wandte 
sich gegen die Unterdrückung des Selbstbestimmungs
rechts der westdeutschen Bevölkerung, forderte eine 
Politik der friedlichen Koexistenz, der Verständigung 
mit der Deutschen Demokratischen Republik und einen 
eigenen Beitrag Westdeutschlands zur Beendigung des
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